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Arbeitsvertrag (Dienstvertrag)
Angestellte/r in __________________________________________________ (z. B. Handelsbetrieben)

Zwischen:
Arbeitgeber („AG“):	__________________________________________________
Anschrift:	_________________________________________________________
Und:
Arbeitnehmer/In („AN“):	___________________________________________
Anschrift:	_________________________________________________________
Das Arbeitsverhältnis (Dienstverhältnis) beginnt am:	________________________________________________________________
	□	und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
	□	und ist befristet bis: ______________________________________
		Grund der Befristung: ____________________________________
Vorgesehene Verwendung, Tätigkeitsbeschreibung:_______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Voraussichtliche Art(en) der Arbeitsleistung: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Probemonat, Kündigung: Der erste Monat des Arbeitsverhältnisses (Dienstverhältnisses) gilt als Probemonat. Während dieser Zeit können beide Vertragsparteien das Dienstverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen und mit sofortiger Wirkung beenden (jederzeitige Kündigung mit sofortiger Wirkung). In der Folge kann das Arbeitsverhältnis (Dienstverhältnis) von beiden Seiten unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen gemäß § 20 Abs. 2 bzw. Abs. 4 AngG gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt weiters derart, dass das Arbeitsverhältnis jeweils zum 15. oder Letzten eines Kalendermonats unter Beachtung der folgenden gesetzlichen Fristen gemäß § 1159 ABGB endet:
· Im 1. und 2. Dienstjahr: 6 Wochen
· Im 3. bis 5. Dienstjahr: 2 Monate
· Im 6. bis 15. Dienstjahr: 3 Monate
· Im 16. bis 25. Dienstjahr: 4 Monate
· Ab dem 26. Dienstjahr: 5 Monate

Anwendbarer Kollektivvertrag (KV): ______________________________________________________
Einstufung in Beschäftigungsgruppe:_____________________________________________________
Der/die AN befindet sich im __________ Berufsjahr und wird gemäß dem anwendbaren Kollektivvertrag in die Beschäftigungsgruppe __________ im Gehaltsgebiet __________ eingestuft.
Beschäftigungsgruppenjahre:____________________________________________________________
Der/die AN bestätigt, dass keine weiteren Vordienstzeiten zu berücksichtigen sind und die Einstufung korrekt ist. Der Übergang in das nächste Berufsjahr erfolgt jeweils mit dem ________.
Betriebsvereinbarungen des AG: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Arbeitszeit: Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt ____________________Wochenstunden.
Die wöchentliche Arbeitszeit wird vom AG im Rahmen der gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen festgelegt. Der/die AN ist verpflichtet, rechtzeitig angeordnete Mehr- oder Überstunden zu leisten. Eine eigenständige Überstundenleistung ohne ausdrückliche Anordnung ist nur in außergewöhnlichen Fällen zulässig. Der/die AN verpflichtet sich, die geleisteten Arbeitsstunden sorgfältig zu erfassen und am Ende jedes Kalendermonats durch seine Unterschrift die Vollständigkeit der Arbeitszeitaufzeichnungen zu bestätigen.
Überstunden: Die Abgeltung von erbrachten Mehr- und Überstunden erfolgt, sofern Zeitausgleich zwischen AN und AG vereinbart wird, im Verhältnis 1:1 für Mehrstunden, 1:1,5 für 50%ige Überstunden und im Verhältnis 1:2 für 100%ige Überstunden.
Zeitausgleich:
□	Zeitausgleich wird vereinbart
	□	Zeitausgleich wird nicht vereinbart

Dienstort: Der gewöhnliche Dienstort des AN ist ___________________________________________.
Dem AG bleibt die zumutbare vorübergehende oder dauernde Versetzung an einen anderen Arbeitsort vorbehalten.

Bruttogehalt: EUR _______________	(in Worten: _____________________________________Euro)
Entgelt und Zahlungsmodalitäten: Das monatliche Entgelt (Bruttogehalt) beträgt laut aktuellem Gehaltsschema des AG __________ Euro. Die Entgeltzahlung erfolgt jeweils am letzten Kalendertag des Monats im Nachhinein auf ein vom/von der AN bekanntzugebendes Girokonto bei einem österreichischen Kreditinstitut.

Weitere Entgeltbestandteile, Sonderzahlungen: Der Urlaubszuschuss (Urlaubsgeld) wird mit der Juniabrechnung, die Weihnachtsremuneration (Weihnachtsgeld) mit der Novemberabrechnung ausbezahlt. Zusätzlich steht dem/der AN falls vereinbart eine Provision gemäß der jeweils gültigen Regelung des AG zu. Variable Entgeltbestandteile werden jeweils mit der Gehaltsabrechnung im März, Juni, September und Dezember ausbezahlt.
Provisionsvereinbarung:
□	Provisionsanspruch des/der AN wird vereinbart
	□	Provisionsanspruch ist im Betrieb des AG nicht vorgesehen
Urlaub: Dem AN gebührt Urlaub gemäß § 2 Urlaubsgesetz (30 Werktage; nach 25 Jahren: 36 Werktage). Die Anrechnung von Vordienstzeiten für die Berechnung des Urlaubsausmaßes erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften.
Arbeitsverhinderung: Arbeitsverhinderungsmeldungen bzw. Krankenstandsmeldungen müssen unverzüglich, d.h. am 1. Tag, und unaufgefordert erfolgen. Die jeweilige ärztliche Krankenstandsbescheinigung ist bis spätestens am 3. Tag dem AG zu übermitteln. Auf die gesetzlichen Säumnisfolgen einer verspäteten Meldung (Entgeltverlust) wird besonders hingewiesen.
Geheimhaltungspflicht: Der/die AN ist verpflichtet, alle ihm zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsinformationen des AG sowie dessen Kunden und Mitarbeitern gegenüber jedermann und zeitlich unbefristet geheim zu halten.
Nebentätigkeiten: Der/die AN verpflichtet sich, die für das Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit nötige uneingeschränkte Arbeitskraft während der Dauer des Dienstverhältnisses dem AG zur Verfügung zu stellen. Jede zusätzliche entgeltliche Tätigkeit ist vorab dem AG zu melden. Der AG kann Tätigkeiten untersagen, die seine Interessen beeinträchtigen, insbesondere konkurrierende Tätigkeiten oder solche, die die Arbeitsleistung des/der AN einschränken könnten. Unentgeltliche Tätigkeiten müssen gemeldet werden, wenn sie die Interessen des AG berühren. Auch in diesem Fall kann der AG nach Abwägung der Interessen eine Untersagung aussprechen. Beteiligungen an Unternehmen, die über reine Kapitalanlagen hinausgehen, sind meldepflichtig. Beteiligungen an Wettbewerbsunternehmen, auch in Form von Kapitalanlagen, sind unzulässig. Verstöße gegen diese Meldepflichten können in schweren Fällen oder bei Wiederholungen zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses führen.
Abwerbeverbot: Der/die AN verpflichtet sich, bis zu einem Jahr nach Beendigung des Dienstverhältnisses keine MitarbeiterInnen des AG direkt oder indirekt abzuwerben. Im Falle eines Verstoßes wird eine Konventionalstrafe in Höhe von drei Bruttomonatsentgelten, einschließlich aliquoter Sonderzahlungen und ggf. Provisionen, fällig. Diese Strafe schließt weitergehende Schadenersatzansprüche oder andere arbeits- und zivilrechtliche Ansprüche des Arbeitgebers nicht aus.
Richtlinien: Die vom AG aufgestellten Richtlinien und Weisungen werden dem/der AN separat bekanntgegeben und sind Bestandteil dieses Arbeitsvertrags (Dienstvertrags).
Schriftformklausel: Änderungen oder Ergänzungen dieses Arbeitsvertrags (Dienstvertrags) bedürfen der Schriftform.
Nutzung der IT-Infrastruktur: Die IT-Systeme des AG sind ausschließlich für dienstliche Zwecke zu nutzen und dürfen nur mit der vom AG bereitgestellten Software (sämtliche ausführbare Dateien und Anwendungsprogramme) betrieben werden. Ohne schriftliche Genehmigung ist der Einsatz anderer Software oder Geräte untersagt.
Datenschutz: Der/die AN verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit zugänglich gemachten Daten vertraulich zu behandeln und nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. Eine Weitergabe oder Übermittlung ist nur bei rechtlicher Zulässigkeit oder ausdrücklicher Anweisung des AG gestattet.
Irrtümliche Zahlungen: Der/die AN ist verpflichtet, jede Gehaltsabrechnung auf Richtigkeit zu prüfen und Fehler dem AG unverzüglich zu melden. Zu viel erhaltenes Entgelt ist umgehend zurückzuerstatten, wobei eine Aufrechnung mit der nächsten Gehaltszahlung im gesetzlich zulässigen Rahmen erfolgen kann.
Verfall von Ansprüchen: Alle Ansprüche aus dem Dienstverhältnis müssen, soweit gesetzlich oder kollektivvertraglich nichts anderes bestimmt ist, innerhalb von sechs Monaten ab Fälligkeit schriftlich beim AG geltend gemacht werden. Andernfalls verfallen diese Ansprüche.
Gerichtsstand: Der Arbeitsvertrag (Dienstvertrag) unterliegt österreichischem Recht. Streitigkeiten sind vor dem örtlich und sachlich zuständigen Arbeits- und Sozialgericht auszutragen.
Sonstige Bestimmungen: Soweit in diesem Arbeitsvertrag (Dienstvertrag) keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, gelten die Bestimmungen des Angestelltengesetzes (AngG), des Arbeitszeitgesetzes (AZG) und des anwendbaren Kollektivvertrags (lt. Angabe in Zeile 1 auf Seite 2 dieses Dokuments) in der jeweils gültigen Fassung.
Der AG leistet Beiträge gemäß BMSVG an __________________________________________________.
Mitarbeitervorsorgekasse:_______________________________________________________________
Anschrift:________________________________________________________________________________
Dienstpflichten & Sonderregelungen:
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________
· __________________________________________________________________________________

Datum: _____________________________	VOLLINHALTLICH EINVERSTANDEN
_____________________________________	________________________________________
Arbeitgeber						Arbeitnehmer/in
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Ihre buchhaltungsrelevanten Dokumente sind im Falle einer Steuerprüfung nur dann hieb- und stichfest, wenn Sie nachweisen können, dass Sie keine nachträglichen Änderungen daran unprotokolliert vorgenommen haben (Manipulationssicherheit - § 131 Abs. 1 Z. 1 lit. b der österreichischen Bundesabgabenordnung, kurz BAO).

Wird diese “Unversehrtheit“ Ihrer Dokumente bei einer Prüfung angezweifelt, kann dies zu einer 💶💶💶 teuren 💶💶💶 Schätzung Ihrer Steuerpflicht führen!


Gleich die Buchhaltung mit FreeFinance erledigen!

· Rechtskonforme Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Gutschriften - auch wiederkehrende Rechnungen erstellen
· Angebote blitzschnell in Rechnungen umwandeln
· Offene Rechnungen mahnen
· E-Rechnung natürlich inklusive
· Belegerfassung automatisieren
· UVA mit 1 Klick an FinanzOnline uvm.
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